
 

Seite 1 

Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport 
GZ: SOS 5643-15 

GRDrs 224/2019 
      
 

Stuttgart, 11.03.2019 

Stuttgarter Sportförderung; 
hier: Zuschuss zur Durchführung des 26. Stuttgart-Laufs am 
25./26.05.2019 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

27.03.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Dem Württembergischen Leichtathletik-Verband (WLV) wird zur teilweisen Deckung 

der Kosten für die Organisation und Durchführung des 26. Stuttgart-Laufs am 
25./26.05.2019 ein Festbetragszuschuss in Höhe von 51.000 EUR gewährt.  

 
2. Der Aufwand in Höhe von 51.000 EUR wird im Teilergebnishaushalt 2019 THH 520, 

Amt für Sport und Bewegung, Kontengruppe 430, Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke gedeckt. 

 
3. Für den Zuschuss gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen der 

Landeshauptstadt Stuttgart.  
 
 
 

Begründung

Der vom WLV in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Stuttgart organisierte Stutt-
gart-Lauf findet in diesem Jahr bereits zum 26. Mal in Folge statt. Er ist das bedeutend-
ste jährliche Breitensportereignis in der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Lauf trägt er-
heblich zur Stärkung des Rufs von Stuttgart als Sportstadt bei und stellt einen wichtigen 
Standortfaktor dar. 
 
Auch 2019 ist der NeckarPark Stuttgart wieder Zentrum des Stuttgart-Laufs. Der Zie-
leinlauf führt erneut in die Mercedes-Benz Arena; die Streckenführungen außerhalb des 
NeckarParks sind identisch mit dem Vorjahr. Die angebotenen Läufe und Disziplinen 
bleiben im Wesentlichen unverändert. Der 7-km-Lauf kann wieder in die städtische 
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Cup-Wertung „Lauf-Cup Stuttgart“ einfließen. Neben dem rein sportlichen Teil beinhal-
tet der Stuttgart-Lauf auch ein Rahmenprogramm und eine Läufermesse auf der Mer-
cedesstraße. 
 
Der WLV wickelt die Organisation des Stuttgart-Laufs seit Beginn komplett in Eigenre-
gie ab. Damit ist diese Veranstaltung unter den großen Laufevents in Deutschland die 
einzige, die von einer Sportorganisation veranstaltet wird und nicht von einer kommer-
ziellen Agentur. Die Durchführung des Stuttgart-Laufs war und ist nur dank der Unter-
stützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer aus den Vereinen Stuttgarts 
und der Region sowie verschiedener ehrenamtlicher Institutionen wie der Feuerwehr 
und dem THW möglich. Insgesamt leisten die Helfer rund 10.000 Arbeitsstunden auf 
ehrenamtlicher Basis. 
 
Auf Grund der stetig steigenden Kosten für die Organisation des Stuttgart-Laufs, insbe-
sondere auch im Bereich Sicherheit, hat der Veranstalter bereits um eine zukünftige 
Erhöhung des Zuschusses auf 100.000 EUR gebeten und dazu im Sportausschuss am 
4. Dezember 2018 unter dem Titel „Stuttgart-Lauf – Aktuelle Situation und Zukunftsper-
spektive“ berichtet. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Der Zuschuss der Stadt beträgt seit dem Jahr 2002 51.000 EUR und soll als Festbetrags-
zuschuss in dieser Höhe auch 2019 gewährt werden. 
 
Die Auszahlung des Zuschusses 2019 in Höhe von 51.000 EUR erfolgt im Teilergebnis-
haushalt 2019 THH 520, Amt für Sport und Bewegung, bei Sachkonto 43180000, Zu-
schüsse an übrige Bereiche, Auftrag 52SF0402, Stuttgart-Lauf. 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dr. Martin Schairer 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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